
HOCHSCHULZUGANGS- 
BERECHTIGUNG
Um in Deutschland zu studieren, ist eine Hochschul-
zugangsberechtigung notwendig. In der Regel reicht 
der Schulabschluss, das heißt das Abitur, die Fach-
hochschulreife oder ein ähnlicher Schulabschluss 
aus dem Heimatland. Je nach Studiengang und 
Hochschule ist der Anerkennungsprozess unter-
schiedlich. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig 
zu informieren, um einen reibungslosen Start ins 
Studium zu gewährleisten. Ob der eigene Schul-
abschluss zu einem Studium an einer deutschen 
Hochschule berechtigt, kann im Infoportal anabin 
überprüft werden.

VISUM
Ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis muss 
nicht beantragt werden. Da das Studium aber länger 
als drei Monate dauert und es in Deutschland eine 
Meldepflicht gibt, muss der Wohnsitz beim Einwoh-
nermeldeamt angemeldet werden. Dort wird auch 
gleich überprüft, ob eine Krankenversicherung und 
ein Finanzierungsnachweis vorliegen. Das Einwoh-
nermeldeamt stellt direkt eine Bescheinigung über 
das Aufenthaltsrecht aus.

SPRACHNACHWEIS
Um an einer deutschen Hochschule zu studieren, 
müssen deutsche Sprachkenntnisse nachgewiesen 
werden. Dies gilt auch für ein duales Studium in Ko-
operation mit einem Unternehmen. Die Kenntnisse 
sollten sich mindestens auf dem Niveau B2, je nach 
Hochschule Niveau C1, nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen bewegen. Dafür gibt 
es unterschiedliche Prüfungen, die im Heimatland 
oder in Deutschland absolviert werden können:

TestDaF 
 Der „TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache“ 
wird von jeder deutschen Hochschule akzeptiert 
und kann bereits im Heimatland abgelegt werden. 
Der Test wird in 100 Ländern in speziellen Zentren 
angeboten. Über die Websites kann man sich zu den 
kommenden Terminen anmelden.

DSH 
  Die „DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerber“ wird 
direkt an der deutschen Hochschule abgelegt, an der 
man studieren möchte. Informationen zu Terminen 
erhält man daher auf der jeweiligen Hochschulseite.

Starte dein Studium in Deutschland!
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https://anabin.kmk.org/anabin.html


Neben diesen beiden Tests, gibt es noch weitere 
Möglichkeiten, ausreichende Deutschkenntnisse 
nachzuweisen:
• Abitur an einer deutschsprachigen Schule
•  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdi-

plom abgelegt an einem Goethe-Institut
•  Deutsche Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusminis-

terkonferenz
• Bestandene Prüfung telc Deutsch C1 Hochschule

Besuch eines Studienkollegs 
  Wer vor dem Studium an einer deutschen Hochschu-
le zur Vorbereitung ein Studienkolleg besucht, muss 
bereits Deutschkenntnisse mitbringen. Im Studien-
kolleg werden nicht nur die fachlichen, sondern auch 

die sprachlichen Kenntnisse gefestigt. Die Feststel-
lungsprüfung, die nach einem Jahr abgelegt wird, 
wird daher auch von den Hochschulen als ausrei-
chender Sprachnachweis anerkannt. Alle Informatio-
nen zu den Studienkollegs gibt es hier.

 Ausnahme: Internationale Studiengänge 
  Viele deutsche Hochschulen bieten auch interna-
tionale Studiengänge an, die in englischer Sprache 
angeboten werden. In den meisten internationalen 
Studiengängen müssen keine Deutschkenntnisse 
nachgewiesen werden. Ausnahmen bestätigen die 
Regeln: Daher sollte man immer genau in die Zu-
lassungsvoraussetzungen des jeweiligen Wunsch-
studiengangs schauen.
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Zulassung zum Studium

SCHULABSCHLUSS
In Deutschland berechtigen das (Fach-)Abitur oder 
eine gleichwertig anerkannte Qualifikation, wie 
eine Berufsausbildung plus Weiterbildung, zum 
Studium an einer Hochschule. Meistens qualifiziert 
der Schulabschluss, der auch im Herkunftsland ein 
Hochschulstudium ermöglicht, für ein Studium in 
Deutschland. Wie das deutsche Abitur werden zum 
Beispiel High School Diploma, Matura, A-Levels 
und Bachillerato bewertet. Ob der eigene Schulab-
schluss wirklich zu einem Studium an einer deut-
schen Hochschule berechtigt, kann im Infoportal 
anabin überprüft werden.

Schüler*innen, die ihr Abitur an einer deutschen 
Schule im Ausland gemacht haben, verfügen über 
dieselbe Hochschulzugangsberechtigung wie deut-
sche Staatsbürger*innen.
 
ANDERE BILDUNGSABSCHLÜSSE
Je nach Hochschule und Zulassungsbestimmungen 
gibt es in Deutschland insbesondere in den ingenieur-
wissenschaftlichen Fächern Möglichkeiten, ohne 
Abitur zu studieren.

Studieren ohne Abitur 
Insbesondere in den ingenieurwissenschaftlichen 
Fächer ist es auch möglich, ohne Abitur zu studie-
ren. Zum Beispiel dann, wenn bereits eine techni-
sche Ausbildung absolviert wurde und so Berufser-
fahrungen in dem relevanten Bereich nachgewiesen 
werden können. Das Studium ist dann aber nur an 
einer Fachhochschule möglich. Fachhochschulen 
haben meist einen höheren Praxisbezug als Univer-
sitäten. Ob die Ausbildung und Berufserfahrungen 
für ein Studium ausreichen, sollte direkt an der 
jeweiligen Fachhochschule erfragt werden.

Ausländische Studienabschlüsse 
Wer bereits einen Studienabschluss in seinem 
Heimatland erworben hat und ein aufbauendes 
Studium, zum Beispiel ein Masterstudium, in 
Deutschland absolvieren möchte, kann sich seinen 
Abschluss anerkennen lassen. Durch den Bologna-
Prozess ist die Anerkennung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen meist kein Problem. Das 
Akademische Auslandsamt der Wunschhochschule 
ist der beste Ansprechpartner rund um das Thema 
Anerkennung von Studienleistungen

https://www.studienkollegs.de/
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://anabin.kmk.org/anabin.html
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BEWERBUNGSFRISTEN
Die meisten Studiengänge in den MINT-Fächern 
starten in Deutschland im Wintersemester. Für zu-
lassungsbeschränkte Studiengänge endet die Frist 
am 15.07. für das Wintersemester sowie am 15.01. 
für das Sommersemester.

Für nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge kann 
man sich meist direkt bei der Hochschule einschrei-
ben. Die Fristen dafür enden um den 15.05. für das 
Wintersemester sowie 15.09 für das Sommersemester 
herum. Zu beachten ist allerdings, dass alle benötigten 

Voraussetzungen vorliegen. Bei einigen ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengängen müssen beispielsweise 
Praktika vor Studienbeginn absolviert werden.

Bewerbungsfristen für duale Studiengänge 
Die meisten dualen Studiengänge bzw. Ausbildun-
gen in Unternehmen starten jedes Jahr zwischen 
dem 01.07. und 01.10. Die Unternehmen schreiben 
in diesem Zeitraum auch die Stellen für das Folge-
jahr aus. Wer also ein duales Studium in Deutsch-
land absolvieren möchte, muss sich ein Jahr im 
Voraus bei den Unternehmen bewerben.

Leben in Deutschland

KRANKENVERSICHERUNG
Wer in Deutschland studieren und leben möchte, be-
nötigt eine Krankenversicherung. Ein entsprechender 
Nachweis muss bei der Einschreibung an der Hoch-
schule sowie beim Einwohnermeldeamt vorgelegt 
werden. Die meisten gesetzlichen (und einige private) 
Krankenversicherungen aus Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie des Europäischen Wirtschafts-
raumes werden in Deutschland anerkannt. Viele haben 
eine Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC). 
Die Versicherung aus dem Heimatland muss von einer 
deutschen Krankenversicherung anerkannt werden. 
Studieninteressierte bekommen dann eine Beschei-
nigung, die sie von der Versicherungspflicht in der 
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung befreit.

Dies gilt allerdings nicht für Studierende, die ein 
Praktikum oder einen Nebenjob neben dem Studi-
um ausüben wollen. In diesem Fall muss eine deut-
sche Krankenversicherung abgeschlossen werden.

Duale Studierende 
Duale Studierende sind in allen vier Studienmo-
dellen im Unternehmen angestellt und als Arbeit-
nehmer*innen versicherungspflichtig. Das bedeu-
tet, dass Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt 
werden müssen, dazu gehört auch die Krankenver-

sicherung. Diese Beiträge werden vom Arbeitgeber 
direkt über das Gehalt gezahlt. Dazu ist meist eine 
deutsche Krankenversicherung notwendig. Bewer-
ber*innen klären die Frage der Krankenversicherung 
am besten direkt mit dem neuen Arbeitgeber ab.

ARBEITEN IN DEUTSCHLAND
Arbeitserlaubnis während des Studiums
Internationale Studierende aus der Europäischen 
Union, Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Schweiz sind beim Thema Nebenjob den deutschen 
Studierenden gleichgestellt. Sie haben freien Zu-
gang zum Arbeitsmarkt. Die meisten Studierenden 
arbeiten nicht mehr als 20 Stunden pro Woche. Bei 
mehr als 20 Stunden pro Woche gilt das Studium 
nicht mehr als Hauptbeschäftigung und es müssen 
Versicherungsbeiträge gezahlt werden.

In der vorlesungsfreien Zeit darf auch Vollzeit gearbeitet 
werden. Aber auch hier gilt eine Grenze, um keine wei-
teren Versicherungsbeiträge zu zahlen: Der Job muss 
zeitlich auf maximal 70 Tage im Jahr befristet sein.

Die gilt nicht für duale Studierende. Da diese bei 
einem Unternehmen für die Dauer des dualen 
Studiums fest angestellt sind, fallen alle Sozialver-
sicherungsabgaben für sie an.
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APPLE STORE PLAY STORE

ING_WERDEN               

THINKINGVIDEOS              
 
THINK-ING.APP

study-engineering.net

Arbeiten nach dem Studium
Deutschland bietet Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen viele Chancen und Vorteile. Mit einer 
starken Wirtschaft, einem stabilen Arbeitsmarkt 
und einem hohen Lebensstandard ist Deutschland 
ein attraktiver Standort für Fachkräfte aus aller 
Welt. Zudem gibt es zahlreiche Karriere- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen 
sowie eine hohe Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften. Internationale Studierende aus dem 
EU-Ausland, die ihren Abschluss in Deutschland ge-
macht haben, benötigen keine gesonderte Arbeits-
erlaubnis und können nach dem Studium direkt in 
den deutschen Arbeitsmarkt einsteigen.

Weitere Informationen zum Arbeiten in Deutschland 
findest du hier: Make it in Germany

https://s.think-ing.de/app-android
https://s.think-ing.de/app-ios
https://www.instagram.com/ing_werden/
https://www.youtube.com/c/thinkingvideos
https://www.think-ing.app/
https://www.think-ing.app/
https://www.youtube.com/c/thinkingvideos
http://www.study-engineering.net
http://www.study-engineering.net
https://www.instagram.com/ing_werden/
https://www.instagram.com/ing_werden/
https://www.make-it-in-germany.com/de/

